
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Beschlusses 2014/313/EU der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Änderung der 
Beschlüsse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU und 2012/721/EU 

zur Berücksichtigung von Entwicklungen bei der Einstufung von Stoffen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 164 vom 3. Juni 2014) 

Seite 77, Anhang I Nummer 1 in Bezug auf den Beschluss 2011/263/EU: 

anstatt:  „1.  Unter Kriterium 2 Buchstabe b Absatz 5 erhält die Tabelle mit den Ausnahmen folgende Fassung: 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Biozide für Konservierungszwecke (**) H410: Sehr giftig für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

NTA als Verunreinigung in MGDA und 
GLDA (****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeu
gen 

R40 

(*)  Diese Ausnahme gilt, wenn die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 
(**) Werden unter Kriterium 2 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, wenn die Bioakkumulationspoten

ziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) < 3,0 oder durch einen 
experimentell ermittelten Biokonzentrationsfaktor ≤ 100 charakterisiert sind. 

(***)  Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 
(****)  Bei Konzentrationen von weniger als 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt 

von weniger als 0,10 %.“   

muss es heißen:  „1.  Unter Kriterium 2 Buchstabe b Absatz 5 erhält die Tabelle mit den Ausnahmen folgende Fassung: 

Subtilisin H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 
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Biozide für Konservierungszwecke (**) H410: Sehr giftig für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

NTA als Verunreinigung in MGDA und 
GLDA (****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeu
gen 

R40 

(*)  Diese Ausnahme gilt, wenn die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 
(**) Werden unter Kriterium 2 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, wenn die Bioakkumulationspoten

ziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) < 3,0 oder durch einen 
experimentell ermittelten Biokonzentrationsfaktor ≤ 100 charakterisiert sind. 

(***)  Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 
(****)  Bei Konzentrationen von weniger als 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt 

von weniger als 0,10 %.“   

Seite 78, Anhang II Nummer 1 in Bezug auf den Beschluss 2011/264/EU: 

anstatt:  „1.  Unter Kriterium 4 Buchstabe b Absatz 5 erhält die Tabelle mit den Ausnahmen folgende Fassung: 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Biozide für Konservierungszwecke (**) H410: Sehr giftig für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 
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Bleichkatalysatoren (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

NTA als Verunreinigung in MGDA und 
GLDA (****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeu
gen 

R40 

Optische Aufheller (nur für Vollwasch
mittel) 

H413: Kann für Wasserorganismen 
schädlich sein mit langfristiger Wir
kung 

R53 

(*)  Diese Ausnahme gilt, wenn die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 
(**) Werden unter Kriterium 4 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, wenn die Bioakkumulationspoten

ziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) < 3,0 oder durch einen 
experimentell ermittelten Biokonzentrationsfaktor ≤ 100 charakterisiert sind. 

(***)  Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 
(****)  Bei Konzentrationen von weniger als 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt 

von weniger als 0,10 %.“   

muss es heißen:  „1.  Unter Kriterium 4 Buchstabe b Absatz 5 erhält die Tabelle mit den Ausnahmen folgende Fassung: 

Subtilisin H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganis
men 

R50 

Tenside Gesamtkonzentration im End
produkt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Biozide für Konservierungszwecke (**) H410: Sehr giftig für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganis
men, mit langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

Bleichkatalysatoren (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembe
schwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 
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NTA als Verunreinigung in MGDA und 
GLDA (****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeu
gen 

R40 

Optische Aufheller (nur für Vollwasch
mittel) 

H413: Kann für Wasserorganismen 
schädlich sein mit langfristiger Wir
kung 

R53 

(*)  Diese Ausnahme gilt, wenn die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 
(**) Werden unter Kriterium 4 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, wenn die Bioakkumulationspoten

ziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) < 3,0 oder durch einen 
experimentell ermittelten Biokonzentrationsfaktor ≤ 100 charakterisiert sind. 

(***)  Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 
(****)  Bei Konzentrationen von weniger als 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt 

von weniger als 0,10 %.“     

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologi
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 

und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 189 vom 20. Juli 2007) 

Seite 16, Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c, im Eingangsteil: 

anstatt:  „c)  bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos im selben Sichtfeld wie das Logo auch der Ort der 
Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen, aus denen sich das Erzeugnis zusam
mensetzt, und zwar je nach Fall in einer der folgenden Formen:“ 

muss es heißen:  „c)  bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos im selben Sichtfeld wie das Logo auch die Angabe des 
Orts der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen, aus denen sich das Erzeugnis 
zusammensetzt, und zwar je nach Fall in einer der folgenden Formen:“  

Seite 16, Artikel 24 Absatz 1 letzter Unterabsatz: 

anstatt: „Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen sind die Verwendung des Gemeinschaftslogos nach Arti
kel 25 Absatz 1 und die Angaben nach Unterabsatz 1 fakultativ. Erscheint das Gemeinschaftslogo nach 
Artikel 25 Absatz 1 jedoch in der Kennzeichnung, so müssen die Angaben nach Unterabsatz 1 auch in 
der Kennzeichnung erscheinen.“ 

muss es heißen: „Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen sind die Verwendung des Gemeinschaftslogos nach Arti
kel 25 Absatz 1 und die Angabe nach Unterabsatz 1 fakultativ. Erscheint das Gemeinschaftslogo nach 
Artikel 25 Absatz 1 jedoch in der Kennzeichnung, so muss die Angabe nach Unterabsatz 1 auch in der 
Kennzeichnung erscheinen.“  
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